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M o b i l f u n k

„Runder Tisch" gefordert
Wiener Umweltanwaltschaft und Plattform 
Mobilfunk-Initiativen wünschen Gespräche

W E L T

werden außerhalb der EU wieder ver
wendet. Bereits in den ersten fünf Ta
gen nach dem Beginn der Sammelak
tion wurden 200 Handys retourniert. 
Mit einer Spende für jedes Handy 
unterstützt die mobilkom austria ein 
Hilfsprojekt der Ärzte ohne Grenzen 
in Angola, die dort eine Schwange- 
renvorsorgestelle samt Geburtsambu
lanz, Impfungen usw. betreiben.

Weiterführung geplant
Die Sammlung ist zunächst bis En

de Februar 2004 geplant, im März soll 
l entschieden werden, in welcher Form 
I  sie fortgesetzt wird. Das Ziel ist auf 
® jeden Fall eine Weiterführung als Ser- 

 ̂ vice von mobilkom austria in ganz 
„• " Österreich. Obwohl der Schwerpunkt 

der Sammelaktion derzeit noch in 
Wien liegt, sind alle 39 Al-Shops in 
Österreich in die Sammelaktion mit- 
einbezogen.

„Second-Handy" aus 
Berlin

Eine neue Recyclinganlage soll 
veraltete Handys wieder fit machen: 
Vierhundert Millionen Mobiltelefone 
wurden 2002 weltweit verkauft. Viele 
dieser Handys werden rasch durch ein 
neueres Modell ersetzt und landen auf 
dem Müll. Gleichzeitig gibt es in är
meren Ländern, wie in China, eine 
große Nachfrage nach gebrauchten 
Handys. Die TU Berlin hat diese 
Marktlücke entdeckt und arbeitet zur 
Zeit an einem Produktionsverfahren 
für das Recycling von Mobiltelefo
nen. Erster Schritt ist dabei die auto
matische Demontage der Handys, 
dann die Konstruktion eines einheit
lichen Gehäuses. Weitestgehende 
Automatisierung ist das Ziel, um den 
Wiederverkaufspreis möglichst nie
drig zu halten. Das berichtete 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
DEUTSCHLAND in der Dezember- 
Ausgabe (EVT 24.11.2003).

Weitere Informationen: 
presse@mobiikom.at, INITIATIVE 
Abfallvermeidung Wien www.abfail- 
vermeidungwien.at;

„Ein Runder Tisch, an dem endlich 
ein Gesetz zum Schutz vor nicht-ioni- 
sierender Strahlung erarbeitet wird, ist 
auch von der Politik gewünscht und 
soll in absehbarer Zeit einberufen 
werden“ , meint die Wiener Umwelt
anwältin Dr. Andrea Schnattinger. Sie 
und Eva Marsalek von der Plattform 
Mobilfunk-Initiativen forderten dies 
in einem Mediengespräch Ende Au
gust 2003. „Die Bundespolitik hat 
auch im Telekommunikationsgesetz 
2003 verabsäumt, die Mitsprache der 
Gemeinden und Betroffenen zu ver
ankern. Sie hat weiters verabsäumt, 
die Mobilfunkbetreiber gesetzlich zu 
verpflichten, die Belastung durch

elektromagnetische Felder auf das für 
die Technologie erforderliche Mini
mum zu reduzieren,“ kritisierte Eva 
Marsalek.

Die undemokratischen Errich
tungsmethoden ohne Mitgestaltungs
möglichkeit von Gemeinden und Be
troffenen sei ebenso wie die fehlende 
gesetzliche Verpflichtung Nährboden 
für Zorn, Misstrauen, Angst, Ableh
nung und Protest durch unzählige 
Bürgerinitiativen.

Die Wiener Umweltanwaltschaft 
und die Plattform Mobilfunk fordern 
in einer Petition unverzüglich einen 
interministeriellen und interdiszipli
nären „Runden Tisch“ mit allen Be-

Erhebliche Reaktionen auf UMTS-Strahlung
Untersuchung zu Kurzzeiteffekten durch UMTS-Basissta- 
tionssignale

Ende September 2003 veröffentlichten drei niederländische Ministerien 
(Wirtschaft, Umwelt, Gesundheit) gemeinsam eine Untersuchung u. a. zu 
UMTS-Basisstationen. In einem Doppelblindversuch testete man an 72 Frei
willigen in 45 minütigen Zeiträumen Kurzzeiteffekte von Signalen aus UMTS- 
Basisstationen. Die Versuchsgruppen setzten sich zum einen aus elektrosen- 
siblen, zum anderen aus nicht elektrosensiblen Personen zusammen. Die 
Strahlungsdichte lag etwa so hoch wie in 150 m Entfernung einer UMTS-Ba- 
sisstation.

Reagiert haben nurelektroempfindliche Personen: Die aufgetretenen 
Symptome reichten von Schwächegefühl, Nervosität, Brustschmerzen, ver
minderter Aufmerksamkeit, Taubheitsgefühl oder Kribbeln bis zu Schwindel 
und Konzentrationsschwäche. Die eingesetzten UMTS-Signale scheinen auf 
Basis der niederländischen Untersuchung eine erhebliche gesundheitliche 
Reaktion auszulösen und bestätigen die Position der Landessanitätsdirektion 
Salzburg, vor der Einführung neuer flächendeckend wirksamer Technologien 
die Auswirkungen zu prüfen. -HA-

Info und Bezug der Informationsmappe Elektrosmog: Dr. Gerd Oberfeld 
Land Salzburg, Umweltmedizin Abt. 9, T 0043/(0)662/80 42-29 69, F -30 56, 
www. Salzburg, gv. at./umweltmedizin.
Links: Ministerium für Volksgesundheit: www.minvws.nl/document.html7fol- 
der=393&page=20321
TNO-Bericht: www. ez. nl/beleid/home_ond/gsm/docs
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Nachbar und Garten

teiligten. Für beide ist klar: „Solide 
Regelungen auf Bundesebene, die 
dem Vorsorgegedanken Rechnung tra
gen, müssen die Grundlage für Lö
sungen vor Ort, für und mit den Bür
gerinnen sein“ .

Rückfragehinweis: Dr. Andrea 
Schnattinger, Wiener Umweltan
wältin, T 0043/(0)1/3 79 79-0, 
post@ wua. magwien.gv. at, 
www. wien.gv. at/wua/ oder Eva 
Marsalek, PMI, T 0043/(0)2243/8 
73 66, eva.marsalek@utanet.at

B u c h t i p p s

Mobilfunk -  ein Freiland
versuch am Menschen
T hom as G rasb erg er u n d  Franz 
K otteder, K unstm ann  Verlag,
16,90 EUR, ISBN 3-88897-329-5.

Spannungsfeld Mobilfunk

B estelladresse: d ie  um w eltbera- 
tu n g  (Hrsg.) & Ä rzte für eine 
g e su n d e  Um welt, 1140 W ien, T 
0043/(0)1/8  03 32 32, F  -32, 
2003, ISBN 3-900799-512

Änderung des Nachbarrechts
- i (  xv d

Der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem r 
Änderungen des Nachbarrechts im Allgemeinen ^  
Bürgerlichen Gesetzbuch und Konsumentenschutz
gesetz umgesetzt werden sollen, wurde im National
rat eingebracht. Die geplanten Neuerungen treten 
voraussichtlich am 1. Juli 2004 in Kraft.

Ein Teil dieser Novelle beinhaltet 
Änderungen zentraler nachbarrecht
licher Bestimmungen: So wird nun 
dem Grundstückseigentümer ein 
„Unterlassungsanspruch im Falle des 
Entzuges von Licht oder Luft (so ge
nannten negativen Emissionen) durch 
Bäume oder Pflanzen des Nachbarn“ 
gewährt.

Die geplante neue Rege
lung unterliegt jedoch wesentlichen 
Einschränkungen: Einerseits muss der 
Entzug von Luft oder Licht das nach 
den örtlichen Verhältnissen gewöhnli
che Maß überschreiten und die Be
nutzung des Grundstückes unzumut
bar beeinträchtigen. Derartige Fest
stellungen werden wohl nur jeweils im 
Hinblick auf die besonderen Umstän
de des Einzelfalles, wie beispiels
weise Art der Grundstücksnutzung, 
Größe desselben oder Lage, zu treffen 
sein. Andererseits reicht der Unterlas
sungsanspruch nur so weit, als nicht 
Bundes- und Landesgesetze über den 
Schutz von oder vor Bäumen und 
anderen Pflanzen dem entgegenste
hen.

Außerdem wird im besonderen 
Teil der Erläuterungen eindeutig klar
gestellt, dass „es nicht sachgerecht 
wäre, dem beeinträchtigten Nachbarn 
zivilrechtlich mehr Rechte einzuräu
men, als sie der Eigentümer des Ge
wächses selbst aufgrund öffentlich- 
rechtlicher (zumeist landesgesetz- 
licher) Vorschriften hat. “

Auch das Selbsthilferecht des 
Nachbarn wird in mehrfacher Hin
sicht geändert:

Der Nachbar muss beim Entfernen 
von Wurzeln oder Abschneiden von 
Ästen eines fremden Baumes bzw. ei
ner fremden Pflanze auf seinem 
Grundstück fachgerecht vorgehen und 
die Pflanze möglichst schonen. Maß
nahmen, die die Überlebensfähigkeit 
der Bäume und Pflanzen gefährden, 
scheinen nach dem vorliegenden Ent
wurf unzulässig zu sein. Dazu gehört 
etwa das Entfernen der Wurzeln in ei
nem Ausmaß, wodurch die Standfe
stigkeit nicht mehr gewährleistet ist 
und die Entstehung weiterer Schäden, 
z. B. durch das Umstürzen eines Bau
mes, droht.

Auch das nachbarrechtli
che Selbsthilferecht reicht nur so 
weit, als ihm nicht bundes- und lan
desgesetzliche Regelungen über den 
Schutz von oder vor Bäumen und an
deren Pflanzen entgegenstehen. Als 
eine Art vor verlagerter Schadenersatz 
wird eingeführt, dass die Kosten für 
die Entfernung der Wurzeln oder das 
Abschneiden der Äste geteilt werden 
müssen. In diesem Zusammenhang 
erscheint es allerdings seltsam, dass 
die, durch die Wurzeln eines fremden 
Baumes entstandenen Schäden nur 
nach den allgemeinen Regelungen des 
Schadenersatzes geltend gemacht 
werden können, wonach ein Ver
schulden des Schädigers vorliegen 
muss. Dies liegt beim „Wachsenlas
sen“ von Wurzeln wohl kaum vor, so- 
dass etwaige Schäden an Fundamen
ten oder Rohrleitungen nicht ausge
glichen werden. (Gekürzt -HA-)
Info: Wiener Umweltanwaltschaft 
T 0043/(0)1/3 79 79-8 89 88
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